
I. Allgemeines

Bis einschließlich 1995 konnte jeder die Aufwen-
dungen für „sein“ häusliches Arbeitszimmer steu-
erlich geltend machen. Wichtig war nur, dass der 
Raum vom übrigen Wohnbereich getrennt und die 
private Mitnutzung von untergeordneter Bedeu-
tung war. Seitdem dürfen Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer – einheitlich für alle Ein-
kunftsarten einschließlich Sonderausgabenbereich 
– grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht wer-
den. Davon gibt es jedoch zwei Ausnahmen:

•	 Ein Abzug der Aufwendungen bis zur Höhe von 
1.250 € ist möglich, wenn Ihnen und/oder den 
mit Ihnen im Haushalt lebenden Angehörigen 
für die Tätigkeit/en kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Hierbei handelt es sich 
nicht um einen Pauschbetrag, sondern um ei-
nen Höchstbetrag, der insgesamt nur einmal in 
Anspruch genommen werden kann.

•	 Die tatsächlichen Kosten ohne Beschränkung 
können abgezogen werden, wenn das häusliche 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bil-
det.

I I. Überblick

1. Zugehörigkeit zum Wohnbereich

Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers ist ge-
setzlich nicht definiert. Aus der ständigen Recht-
sprechung ergibt sich, dass es sich um einen zur 
Wohnung gehörenden Raum handeln muss, der 
jedoch vom übrigen Wohnbereich abgetrennt 
sein muss. Dabei kann es sich auch um Räume im 
Keller, im Dachgeschoss, im Gartenhaus oder im 
Garagenanbau handeln. Nach Lage, Funktion 
und Ausstattung muss der Raum in Ihre häusliche 
Sphäre eingebunden sein. Er muss vorwiegend der 
Erledigung gedanklicher, schriftlicher oder verwal-
tungstechnischer bzw.  organisatorischer Arbeiten 
dienen.

Entspricht ein Raum aufgrund von Ausstattung und 
Funktion nicht einem Büro, handelt es sich im All-
gemeinen nicht um ein häusliches Arbeitszimmer, 
auch wenn er nach seiner Lage mit Ihren Wohnräu-
men verbunden und damit in Ihre häusliche Sphäre 
eingebunden ist.

2. Nutzungsumfang

Aufwendungen für das Wohnen gehören zu den Le-
benshaltungskosten, die steuerlich nicht abgezogen 
werden können. Sie können die Aufwendungen für 
Ihr häusliches Arbeitszimmer daher nur geltend 
machen, wenn der Raum nahezu ausschließlich 
betrieblich, beruflich oder zu Ausbildungszwecken, 
und damit eben nicht zu Wohnzwecken genutzt 
wird. Das gilt auch, wenn es sich um mehrere Räu-
me handelt oder wenn mehrere Personen sich die 
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Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers teilen. 
Eine Mitnutzung zu privaten Zwecken bis zu 10 % 
hält die Finanzverwaltung für unschädlich.

3. Aufzeichnungspflicht

Wird das häusliche Arbeitszimmer zu betriebli-
chen Zwecken genutzt (Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbständige Arbeit), sind 
die Aufwendungen einzeln und getrennt von den 
übrigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen.

4. Betroffene Aufwendungen

Es dürfen nur die – anteiligen – Aufwendungen 
für das Arbeitszimmer selbst abgezogen werden. 
Dazu gehören insbesondere:

•	 Miete,
•	 Gebäudeabschreibung (Absetzung für Abnut-

zung, Sonderabschreibung),
•	 Reparatur- und Renovierungskosten des Ge-

bäudes,
•	 Finanzierungskosten der Gebäudeanschaf-

fungs- oder    -herstellungskosten oder der Re-
paratur- und Renovierungskosten,

•	 Nebenkosten wie Grundsteuer, Müllabfuhr-
gebühren oder Gebäudeversicherung sowie 
die verbrauchsabhängigen Wasser- und Ener-
giekosten,

•	 Aufwendungen für die Raumausstattung, wie 
Tapeten, Fußbodenbelag, Gardinen, Decken-
lampe.

Unabhängig von der Arbeitszimmerrege-
lung können Aufwendungen für genutz-
te Arbeitsmittel (Schreibtisch, Regale, 
Schreibtischlampe usw.) steuerlich geltend 
gemacht werden, wenn sie nicht in einem 
anerkannten häuslichen Arbeitszimmer, 

jedoch nahezu ausschließlich betrieblich oder be-
ruflich genutzt werden (z. B. Aufwendungen für den 
nahezu ausschließlich beruflich genutzten Schreib-
tisch in der Wohnzimmerecke).

Bestimmte Aufwendungen, die Ihre Lebensfüh-
rung oder die Lebensführung anderer Personen 
berühren, dürfen nicht abgezogen werden, soweit 
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind. Das können z. B. Auf-

wendungen für wertvolle Einrichtungsgegenstände 
des häuslichen Arbeitszimmers sein (Orientteppich, 
Wandgemälde usw.).

5. Aufteilung der Aufwendungen

Aufwendungen, die dem Arbeitszimmer direkt zuge-
ordnet werden können, gehören in vollem Umfang 
zu seinen Kosten. Das sind z. B. Aufwendungen für 
die Renovierung des Arbeitszimmers. Aufwendun-
gen, die sich den einzelnen Räumen nicht konkret zu-
ordnen lassen, sind grds. im Verhältnis der Flächen 
der Räume zueinander aufzuteilen. Die anderen 
Aufwendungen dürfen gar nicht abgezogen werden, 
weil sie zu den Lebenshaltungskosten gehören. Bei 
einem 15 qm großen Arbeitszimmer in einer 100 
qm großen Wohnung entfallen somit 15/100 der 
Kosten auf das Arbeitszimmer.

Aufwendungen insgesamt:       3.000 €
Absetzbar sind (15/100 x 3.000 €)              450 €

6. Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be- 
      ruflichen Betätigung

Befindet sich der Mittelpunkt Ihrer gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung in Ihrem 
häuslichen Arbeitszimmer, können Sie die darauf 
entfallenden Aufwendungen in vollem Umfang 
steuerlich geltend machen. Der Mittelpunkt be-
stimmt sich nach dem qualitativen, also dem in-
haltlichen Schwerpunkt Ihrer betrieblichen und 
beruflichen Betätigung(en) ggf. einschließlich der 
Betätigung(en) der Personen, die zu Ihrem Haus-
halt gehören, und die den Raum (mit) nutzen. Dem 
quantitativen, also dem zeitlichen Nutzungsumfang, 
kommt allenfalls eine indizielle Bedeutung zu.

7. Kein anderer Arbeitsplatz

Die Aufwendungen für Ihr häusliches Arbeitszimmer 
können Sie steuerlich nur geltend machen, wenn das 
Arbeitszimmer für Ihre jeweilige betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit erforderlich ist. Das ist nicht der 
Fall, wenn Ihnen dafür ein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Ein anderer Arbeitsplatz kann jeder 
Arbeitsplatz sein, der zur Erledigung der – jeweiligen 
– betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit geeignet 
ist. Wichtig sind die objektiven Umstände im Ein-
zelfall. Ggf. müssen Sie einen tätigkeitsbezogenen 
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Nachweis führen. Ihre subjektiven Ansprüche an 
den Arbeitsplatz werden dabei nicht berücksich-
tigt. So liegt ein anderer Arbeitsplatz objektiv auch 
dann vor, wenn dieser Ihnen nicht gefällt oder nicht 
ruhig genug ist oder wenn sich das Aufsuchen die-
ses Arbeitsplatzes als unwirtschaftlich herausstellt. 
Auch braucht der Bereich nicht besonders abge-
schlossen zu sein.

8. Nutzung durch mehrere Personen

Jeder Nutzende darf die Aufwendungen anset-
zen, die er getragen hat. Das gilt auch in Fällen 
der Abzugsbeschränkung, wenn kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht. Der Höchstbetrag 
(1.250 €) ist kein Pauschbetrag. Er gilt objekt-, d. 
h. wohnungsbezogen. Das gilt auch in Fällen, in 
denen mehrere Räume als häusliche(s) Arbeits-
zimmer genutzt werden.

9. Worauf müssen Sie achten?

Kein häusliches Arbeitszimmer liegt vor, wenn
•	 der verbleibende Wohnraum zu klein ist,
•	 lediglich eine Ecke im Wohnzimmer oder 

Schlafzimmer als Arbeitszimmer genutzt wird,
•	 Gegenstände wie Fernseher, Heimtrainer, 

Bett, Klavier, Bügelbrett, Wäscheständer, Klei-
derschrank eine private Nutzung von mehr als 
10 % erwarten lassen,

•	 hierfür die offene Galerie in einem Eigenheim 
verwendet wird,

•	 die anderen Räume in der Wohnung/im Ei-
genheim nur über das Arbeitszimmer erreicht 
werden können oder das Arbeitszimmer stän-
dig durchquert werden muss, um Wohnzim-
mer und/oder Küche zu erreichen,

•	 hierfür eine separate Eigentumswohnung ge-
nutzt wird,

•	 ein zum Büro ausgebautes Dachgeschoss zu 
einer zwei Stockwerke tieferen Wohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus gehört.

Bei den letzten beiden Punkten kann es sich 
jedoch um ein „außerhäusliches“ Arbeits-
zimmer handeln. In diesem Fall würden 
die Einschränkungen für die steuerliche 
Abzugsfähigkeit entfallen und ein unbe-
schränkter Abzug der Aufwendungen wür-
de möglich.

III. Häusliches Arbeitszimmer zur Erzie-         
       lung von Einkünften aus nichtselbständi-    
       ger Arbeit

1. Mittelpunkt im häuslichen Arbeitszimmer

Auch bei der Erzielung von Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit ist es möglich, dass der Mittelpunkt 
Ihrer Tätigkeit in Ihrem häuslichen Arbeitszimmer 
liegt. Das kann z. B. bei bestimmten Außendienstmit-
arbeitern der Fall sein.

In diesem Fall können Sie die Kosten für das Arbeits-
zimmer als Werbungskosten in Ihrer Steuererklärung 
angeben. Ansetzen können Sie bis zu 1.250 €, wenn 
das Arbeitszimmer zwar nicht Mittelpunkt ist, Ihnen 
jedoch für die Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Sie können sämtliche Aufwendun-
gen für das häusliche Arbeitszimmer geltend machen, 
wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit bildet, und zwar 
auch dann, wenn der Betrag von 1.250 € überschrit-
ten wird.

2. Kein anderer Arbeitsplatz

Steht Ihnen für die Tätigkeit z. B. bei Ihrem Arbeitge-
ber ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, können 
Sie die Aufwendungen für Ihr häusliches Arbeitszim-
mer im Rahmen dieser Tätigkeit nicht geltend ma-
chen, auch wenn Sie das Zimmer tatsächlich nahezu 
ausschließlich beruflich nutzen. Gehen Sie noch wei-
teren betrieblichen oder beruflichen Betätigungen 
nach, sind die Abzugsvoraussetzungen für jede dieser 
einzelnen Tätigkeiten gesondert zu prüfen.

IV. Häusliches Arbeitszimmer zur Erzielung  
       betrieblicher Einkünfte

1. Häusliches Arbeitszimmer im Betriebsvermögen

Nach dem Gesetz müssen bei den Gewinneinkünften 
die Aufwendungen für ein Arbeitszimmer einzeln und 
getrennt von den übrigen Aufwendungen aufgezeich-
net werden. Gewinneinkünfte fallen bei Freiberuflern, 
gewerblichen Unternehmern, Landwirten und Betei-
ligten an betrieblichen Personengesellschaften an.
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2. Nutzungsumfang

Nutzen Ehegatten einen Raum in einem von ihnen 
bewohnten und in ihrem Miteigentum stehenden 
Haus zu betrieblichen, beruflichen oder Ausbil-
dungszwecken, sind ihnen die auf diesen Raum ent-
fallenden und von ihnen getragenen Aufwendun-
gen nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile 
zuzuordnen.

Nutzen beide Ehegatten ein häusliches 
Arbeitszimmer in einem von ihnen selbst 
bewohnten und in ihrem Miteigentum ste-
henden Einfamilienhaus für den Betrieb 
einer aus ihnen bestehenden Personenge-
sellschaft, ist es für den Abzug der anteiligen 

AfA unerheblich, ob das Arbeitszimmer Sonder-
Betriebsvermögen der Ehegatten ist oder ob es zu-
lässigerweise als Privatvermögen behandelt werden 
kann (vgl. hierzu nachfolgend „Zugehörigkeit zum 
Betriebs- oder Privatvermögen“).

Bei Räumlichkeiten, welche die Voraussetzungen 
für die Annahme eines häuslichen Arbeitszimmers 
nicht erfüllen, kann es sich um ein außerhäusliches 
Arbeitszimmer oder um andere betrieblich genutz-
te Räume handeln. Ob es sich dabei begrifflich um 
eine Betriebsstätte handelt, z. B. weil sich dort die 
Stätte Ihrer Geschäftsleitung befindet, ist ohne Be-
deutung.

Eine ärztliche Notfallpraxis ist kein häus-
liches Arbeitszimmer, selbst wenn sie mit 
Wohnräumen des Arztes räumlich verbun-
den ist. Als Notfallpraxis sind dabei Räume 
zu verstehen, die erkennbar besonders für 
die Behandlung von Patienten eingerichtet 
und für jene leicht zugänglich sind.

3. Abzugsfähige Aufwendungen

Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer sind je nach den Gegebenheiten im Einzelfall 
unbeschränkt, bis zum Höchstbetrag von 1.250 € 
oder gar nicht abziehbar. In jedem Fall sind sie ein-
zeln und getrennt von den übrigen Betriebsausga-
ben aufzuzeichnen.

Die Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeits-
zimmer, andere betrieblich genutzte Räume oder 

eine Betriebsstätte, die kein häusliches Arbeitszim-
mer ist, unterliegen nicht der Abzugsbeschränkung. 
Sie brauchen auch nicht besonders aufgezeichnet 
zu werden.

4. Zugehörigkeit zum Betriebs- oder Privatvermö- 
      gen

Ob es sich bei den Räumlichkeiten um ein häusli-
ches Arbeitszimmer im (Sonder-)Betriebsvermö-
gen handelt oder ob sie zulässigerweise als Privat-
vermögen behandelt werden, ist für die Anwendung 
der Regelung zur Abzugsbegrenzung der Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht von 
Belang.

Die Frage, ob das häusliche Arbeitszimmer zum 
Betriebsvermögen, zum Sonderbetriebsvermögen 
oder zum Privatvermögen gehört, ist jedoch bei der 
Entnahme (z. B. durch Änderung der Nutzungsver-
hältnisse) oder Veräußerung des Gebäudes bzw. 
des Gebäudeteils sowie bei der Aufgabe des Be-
triebs von Bedeutung.

Wird das – häusliche oder außerhäusliche –  Ar-
beitszimmer steuerlich als (Sonder-)Betriebsver-
mögen behandelt, sind bei Entnahme oder bei 
Veräußerung des Gebäudes oder Gebäudeteils die 
stillen Reserven zu versteuern. Das gilt unabhängig 
davon, ob oder in welcher Höhe die Aufwendungen 
während der Zugehörigkeit des Grundstücksteils 
zum Betriebsvermögen als Betriebsausgaben abge-
zogen werden durften und abgezogen worden sind.
Erzielen Sie betriebliche Einkünfte und befindet sich 
das häusliche Arbeitszimmer in Ihrem Eigenheim, 
gehört das Arbeitszimmer unter bestimmten Vor-
aussetzungen automatisch zum Betriebsvermögen. 
Nicht als Betriebsvermögen behandelt zu werden 
brauchen sog. Grundstücksteile von untergeordne-
tem Wert. Diese liegen vor, wenn deren Wert

•	 nicht mehr als 20 % des Gesamtwerts oder
•	 nicht mehr als 20.500 € beträgt.

Da die Behandlung des Grundstücksteils 
als Betriebsvermögen keinen Einfluss auf 
die Höhe des Abzugs der betrieblich ver-
anlassten Aufwendungen hat, sollte von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 
den Grundstücksteil im Privatvermögen zu 
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belassen. Vorteil: Bei Entnahme, Veräußerung oder 
Aufgabe brauchen die stillen Reserven nicht versteu-
ert zu werden. Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr häus-
liches Arbeitszimmer zum (Sonder-)Betriebsvermö-
gen oder zum Privatvermögen gehört, sprechen Sie 
uns bitte an.

5. Betriebsaufspaltung

Räume im privaten Einfamilienhaus des Besitzunter-
nehmers, die dieser im Rahmen einer Betriebsauf-
spaltung der Betriebsgesellschaft für deren gewerb-
liche Zwecke vermietet, gehören zum notwendigen 
Betriebsvermögen des Besitzunternehmens. Eine 
evtl. private Nutzung der Räume durch den Gesell-
schafter oder durch Familienangehörige ist als ver-
deckte Gewinnausschüttung zu erfassen.

V. Gestaltungsmöglichkeiten

1. Vermietung eines Büroraums vom   Arbeitneh-  
      mer an den Arbeitgeber

Folgender Fall kommt in der Praxis immer wieder 
vor: Ein Arbeitnehmer vermietet einen zu seiner 
Wohnung gehörenden Raum als Büroraum an sei-
nen Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer nutzt diesen 
Raum als Arbeitszimmer im Rahmen seiner Tätig-
keit für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber leistet an 
den Arbeitnehmer „Mietzahlungen“.

Liegt die Nutzung im vorrangigen Interesse des Ar-
beitnehmers, z. B. weil er im Betrieb des Arbeitge-
bers zwar über einen weiteren Arbeitsplatz verfügt, 
der heimische Arbeitsplatz für ihn aber vorteilhafter 
ist, sind die Zahlungen des Arbeitgebers als Ar-
beitslohn zu erfassen. Der Arbeitgeber ist mit der 
ersatzweisen Nutzung des heimischen Arbeitsplat-
zes nur einverstanden. Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung liegen beim Arbeitnehmer vor, 
wenn die Ausgaben des Arbeitgebers ausschließlich 
oder zumindest weit überwiegend durch die Belan-
ge des Arbeitgebers bedingt, von ihm veranlasst 
oder gebilligt sind. Ein in etwa gleichgewichtiges 
Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer reicht 
dafür nicht aus. Ein vorrangiges Interesse des Ar-
beitgebers kann in folgenden Fällen angenommen 
werden:

•	 Im Unternehmen des Arbeitgebers ist für die 

Beschäftigung des Arbeitnehmers kein geeig-
neter Raum vorhanden. Auch mietet er ander-
weitig keinen solchen Raum an, z. B. um Kosten 
zu sparen.

•	 Es wurde ein Mietvertrag zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer abgeschlossen, der dem 
Fremdvergleich standhält.

•	 Für andere Arbeitnehmer seines Betriebs, die 
keine Wohnung haben, in der sie ein Arbeits-
zimmer einrichten können, mietet der Arbeit-
geber bei fremden Dritten, die nicht in einem 
Dienstverhältnis mit ihm stehen, entsprechen-
de Räume an.

Ein Interesse des Arbeitgebers kann z. B. 
auch in Fällen vorliegen, in denen der Arbeit-
nehmer als angestellter Außendienstmitar-
beiter in der Nähe seines Bezirks wohnt, der 
Unternehmenssitz des Arbeitgebers aber 
weiter entfernt liegt. Gleiches gilt bei mögli-

cher erforderlicher Erledigung von Arbeiten außer-
halb der normalen Arbeitszeiten, an Abenden und 
am Wochenende.

Der Arbeitnehmer trägt als Steuerpflichtiger die 
Feststellungslast und hat das Interesse des Arbeitge-
bers auf geeignete Weise nachzuweisen. Auswirkun-
gen auf die Anwendung der Abzugsbeschränkung: 
Führen die Zahlungen des Arbeitgebers beim Ar-
beitnehmer zu Arbeitslohn, unterliegen die Auf-
wendungen des Arbeitnehmers für das häusliche 
Arbeitszimmer der Abzugsbeschränkung. Liegt die 
Anmietung des Raums in der Wohnung des Arbeit-
nehmers im vorrangigen Interesse des Arbeitge-
bers, verliert der Raum damit seinen Charakter als 
„häusliches Arbeitszimmer“. Die Aufwendungen 
können in vollem Umfang als Werbungskosten (bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung) 
berücksichtigt werden. Die Abzugsbeschränkungen 
für Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer sind nicht anzuwenden.

Mit dieser Gestaltung kann die Abzugsbe-
schränkung in den Fällen umgangen werden, 
in denen der Arbeitnehmer keine Möglichkeit 
hat, Aufwendungen für sein häusliches Arbeits-
zimmer steuerlich geltend zu machen. Zur Ver-
meidung des Gestaltungsmissbrauchs sollte 
auf die Ausgestaltung und Durchführung wie 
unter fremden Dritten geachtet werden.
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Die Gestaltung kann vor allem im Rahmen der stei-
genden Anzahl der Telearbeitsplätze interessant 
sein.

Beim Bundesfinanzhof (BFH) ist zurzeit die 
Frage anhängig, ob der im Rahmen des Te-
learbeitsplatz-Vertrags genutzte Raum über-
haupt dem Typus des häuslichen Arbeitszim-
mers gleichzustellen ist.

2. Außerhäusliches Arbeitszimmer

Ist das Arbeitszimmer nicht Bestandteil der Woh-
nung, sondern ein eigenständiger Raum auf einer 
anderen Etage eines Mehrfamilienhauses oder in 
der Nachbarschaft und wird angemietet, handelt 
es sich um ein außerhäusliches Arbeitszimmer. In 
diesem Fall entfällt die Beschränkung der Abzugsfä-
higkeit der Aufwendungen. Die Aufwendungen für 
das außerhäusliche Arbeitszimmer sind – bei Vorlie-
gen der übrigen Voraussetzungen – in voller Höhe 
abziehbar.

Bei der Praxis eines Freiberuflers (z. B. 
Rechtsanwalt) handelt es sich auch dann um 
ein außerhäusliches Arbeitszimmer, wenn 
es an das Eigenheim angrenzt oder sich im 
selben Gebäude befindet wie die Privatwoh-
nung, sofern das Arbeitszimmer für einen 

dauerhaften Publikumsverkehr geöffnet hat und ent-
sprechend eingerichtet ist.

		

		



7   Häusliches Arbeitszimmer

Impressum
Herausgeber:

ARTAXIS GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Große Theaterstraße 14
20354 Hamburg

Tel  040 41 11 99 50
Fax 040 41 11 99 529

Rechtsstand: 01.07. 2013

Diese Publikation ist lediglich 
als allgemeine unverbindliche 
Information gedacht und kann daher 
nicht als Ersatz für eine detaillierte 
Recherche oder eine fachkundige 
Beratung oder Auskunft dienen. 

Obwohl diese Publikation mit 
größtmöglicher Sorgfalt erstellt 
wurde, besteht kein Anspruch auf 
sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit 
und /oder Aktualität, insbesondere 
kann diese Publikation nicht den 
besonderen Umständen des 
Einzelfalls Rechnung tragen. 

Eine Verwendung liegt damit 
in der eigenen Verantwortung 
des Lesers. Jegliche Haftung 
seitens der ARTAXIS GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft wird 
ausgeschlossen.

Weitere Informationen finden 
Sie unter:

www.artaxis.de

Ihre Anschrift hat sich geändert 
oder ist nicht korrekt angegeben? 

Sie wollen unsere 
News zukünftig per 

E-Mail erhalten?

 Schreiben Sie eine E-Mail an:

news@artaxis.de


